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Zentralmodul1	
Prüfungs-

Nr.	 Lehrveranstaltungstitel	 Note	 ECTS-Credits	
(12)	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 Summe:	
	

Wahlpflichtmodul	1	[Intercultural	Communication]	
Prüfungs-

Nr.	 Lehrveranstaltungstitel	 Note	 ECTS-Credits	
(12)	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 Summe:	

Wahlpflichtmodul	2	[Wahl	aus	Mehrsprachigkeit	und	Interaktion	//	Multimodalität,	
Diskurs,	Medien	//	Sprachgebrauch	in	Beratung,	Coaching,	Therapie]	
Prüfungs-

Nr.	 Lehrveranstaltungstitel	 Note	 ECTS-Credits	
(12)	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 Summe:	
																																																													
1	Der	Track	MICS	hat	eine	spezielle	Orientierung	auf	Fragen	der	interkulturellen	Kommunikation,	insbesondere	mit	Bezug	auf	den	
mittel-	und	osteuropäischen	Raum.	Dieser	Schwerpunkt	ergibt	sich	durch	die	Vertiefung	(im	Optionsbereich)	des	obligatorischen	
Wahlpflichtmoduls	„Intercultural	Communication“	(hauptsächlich	in	englischer	Sprache	durchgeführt),	das	auch	direkt	an	der	Adam-
Mickiewicz-Universität	in	Poznan	studiert	werden	kann.	Neben	„Intercultural	Communication“	wird	ein	weiteres	Modul	aus	dem	
Wahlpflichtbereich	gewählt.	Der	Track	beinhaltet	den	Erwerb	eines	double	degrees	aufgrund	der	Kooperation	mit	der	AMU	Poznan.	
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Optionsmodul	1	[Vertiefung	im	Wahlpflichtmodul	1	Intercultural	Communication]	
Prüfungs-

Nr.	 Lehrveranstaltungstitel	 Note	 ECTS-Credits	
(12)	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 Summe:	
Optionsmodul	2	 [Transdisziplinäre	Kulturwissenschaften	//	Wahl	eines	weiteren	Moduls	aus	dem	
Wahlpflichtbereich	des	Masterstudiengang	Sprachen,	Kommunikation	und	Kultur	 in	Europa	//	Wahl	
eines	 Moduls	 aus	 dem	 Wahlpflichtbereich	 eines	 anderen	 konsekutiven	 Masterstudiengang	 der	
Kulturwissenschaftlichen	Fakultät	(nicht	aus	MES)]	
Prüfungs-

Nr.	 Lehrveranstaltungstitel	 Note	 ECTS-Credits	
(12)	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 Summe:	
	
Forschungsmodul	
Prüfungs-

Nr.	 Lehrveranstaltungstitel	 Note	 ECTS-Credits	
(12)	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 Summe:	
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Fremdsprachen	/	Praxisrelevante	Fertigkeiten2	
Prüfungs-

Nr.	 Lehrveranstaltungstitel	 Note	 ECTS-Credits	
(18)	

	 Polnisch/___________3	(UNIcert®	Basis)	 	 9	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 Summe:	
	

ECTS	gesamt:		____		von	90	(mind.	72)	
‚	

																																																													
2	 9	ECTS	Credits	(ausschließlich	 im	Track	MICS)	für	Sprachprüfung	in	Polnisch	auf	der	Niveaustufe	von	UNIcert®	Basis	(A2	GER).	
Polnisch-Muttersprachler	erbringen	ein	UNIcert®	Basis	in	der	Regel	in	einer	anderen	modernen	Fremdsprache.	Über	Anerkennungen	
entscheidet	der	Prüfungsausschuss.	Ferner	bestehen	 folgende	Wahlmöglichkeiten,	 die	 so	 gewählt	 bzw.	 kombiniert	werden	
müssen,	dass	(inkl.	des	UNIcert®	Basis)	in	der	Summe	18	ECTS-Credits	erworben	werden:		
Seminare	 und	 Workshops	 aus	 dem	 Bereich	 praxisrelevanter	 Fertigkeiten	 entsprechend	 der	 Ankündigungen	 im	
Vorlesungsverzeichnis.	 //	Berufsqualifizierendes	Praktikum	 in	einem	Tätigkeitsfeld	mit	klar	erkennbaren	Bezugspunkten	zu	
Studieninhalten	für	9	ECTS	(mind.	6	Wochen	bei	Vollzeitbeschäftigung/40h	pro	Woche).	Das	Praktikum	darf	nicht	länger	als	12	
Monate	 zurückliegen	 und	 nicht	 bereits	 im	 Rahmen	 eines	 anderen	 Studiums	 angerechnet	 worden	 sein.	 //	 Weitere	
Fremdsprachenprüfungen	gemäß	§	8	Absatz	6	(FSO).	
3	Zutreffendes	streichen	bzw.	Fremdsprache	eintragen.		


